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Bei einem Schüler der Sek I wird sich die Schule kaum aus der Verantwortung rausnehmen
können; da ist nur begrenzt mit Bringschuld zu argumentieren - erst einmal hat der
Klassenlehrer die Torte im Gesicht....

P.S. Ist im niedersächsischen Schulrecht ein "ungenügend" ein Ausschlusskriterium für die
Versetzung? Wenn ja, sollte sich die Schule schon einmal für ein Widerspruchsverfahren
stählen.
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